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Informationen zu 

„kleinen“

FlurneuordnungsverfahrenFlurneuordnungsverfahren

und Anlagen zum Schutz vor 
wildabfließenden Oberflächenwasser



Verfahren nach dem FlurbG - Allgemeines

� Das Flurbereinigungsgesetz bietet für unterschiedliche 
Aufgabenstellungen bedarfsgerechte Verfahren an.

� Die Verfahrensart ist nach dem Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit zu wählen.

� Sie ist abhängig von der jeweiligen Ausgangssituation 
und dem angestrebten Ziel.



Verfahrensarten

� Regelflurbereinigungsverfahren (� 1 und � 37 FlurbG)

� Vereinfachte Flurbereinigungsverfahren (� 86 FlurbG)

� Beschleunigte Zusammenlegung (� 91 FlurbG)



Verfahren nach dem FlurbG –
Die Zweckverfahren und ihre Zielsetzung

� Das „Regelflurbereinigungsverfahren“ wird angewandt 
zur umfassenden Entwicklung und Neuordnung größerer 
Gebiete mit komplexen Problemstellungen

� Das „Vereinfachte Flurbereinigungsverfahren“ wird für 
eine schnelle und kostengünstige Neuordnung mit eine schnelle und kostengünstige Neuordnung mit 
vereinfachten, klar abgegrenzten Zielvorgaben genutzt

� Das „Beschleunigte Zusammenlegungsverfahren“ 
regelt die Neuordnung und Bildung größerer 
Grundstücke in Gebieten mit möglichst ausreichend 
vorhandener Erschließungsstruktur



Die Flurbereinigung dient als 
Unterstützung für Maßnahmen gegen 
wildabfließendes Oberflächenwasser.

Die Hauptverantwortung liegt aber in der 
Hand der Bewirtschafter.Hand der Bewirtschafter.

- Nutzung von geeignetem Material und 
Bearbeitungsmethoden

- Nutzung von geeigneten Feldfrüchten 
und Fruchtfolge



Unterstützung erfolgt durch:

- Anlage geeigneter 
Regenrückhaltevorrichtungen

- Bündelung und kontrollierter Abfluss von 
Oberflächenwasser

- Anlage von Anpflanzungen gegen Erosion

- geeigneter Wegeausbau

- Regelung von Flurstücksangelegenheiten



Regelflurbereinigung nach � 1 und � 37

Allgemeines

� Mit der Regelflurbereinigung können umfassende 
Lösungen für die Entwicklung des ländlichen Raumes 
gefunden und durchgeführt werden 

� Dabei ist die flächendeckende Neuordnung des 
Grundbesitzes einschließlich der Ortslage inbegriffen



Regelflurbereinigung nach � 1 und � 37

Besitzstandskarte vor und nach der Regelflurbereinigung





Vorverfahren

Beteiligte und Vorstandswahl

Wege- und Gewässerplan
Vermessung Wertermittlung

Gestaltung der Abfindung
Planwunsch-

Ausführung d. 
Wege- u. 

Gewässer-
planes mit 

Anordnung d. Flurbereinigung

Verfahren Regelflurbereinigung (� � 1, 37 FlurbG)

Planwunsch-
verhandlungVorläufige Besitzeinweisung

planes mit 
landschafts-

pflegerischen 
Begleitplan

Flurbereinigungsplan

Führung d. amtlichen Ver-
zeichnisses d. Grundstücke

Berichtigung der öffentlichen 
Bücher

Schlussfeststellung

Ausführung FlurbPlan



Ergebnis der Regelflurbereinigung

� Umfassende, flächendeckende Bodenordnung und 
Erschließung des Grundbesitzes

� Vermessung und Erstellung eines komplett neuen 
Katasterwerks mit neuen Eigentumsnachweisen

� Konzentration aller Maßnahmen zur Errichtung agrar-, � Konzentration aller Maßnahmen zur Errichtung agrar-, 
umwelt- und raumordnungspolitischer Ziele

� Ausgleich zwischen privaten Interessen und dem Wohl 
der Allgemeinheit

� Auflösung von Landnutzungskonflikten



Vereinfachtes 
Flurbereinigungsverfahren



Vereinfachtes Flurbereinigungsverfahren

Allgemeines

� Die vereinfachte Flurbereinigung ist in den 
Anwendungsmöglichkeiten ein sehr vielseitiges und 
flexibles Verfahren.

� Diese ist für eine schnelle und kostengünstige � Diese ist für eine schnelle und kostengünstige 
Neuordnung einsetzbar.

� Die Vereinfachung besteht darin, dass durch klar 
abgegrenzte Zielvorgaben nur wenige und einfachere 
Baumaßnahmen notwendig werden.



Vereinfachtes Flurbereinigungsverfahren

Besitzstandskarte vor und nach der vereinfachten Flurbereinigung



Zweckbestimmung

� Auflösung von Landnutzungskonflikten

� allgemeine Strukturverbesserung für kleinere Gebiete

� Maßnahmen der Landentwicklung:
– Maßnahmen der Agrarstrukturverbesserung
– Erschließung von Dorf und Flur

Vereinfachtes Flurbereinigungsverfahren

– Erschließung von Dorf und Flur
– wasserwirtschaftliche Projekte 
– Maßnahmen des Umwelt-, Naturschutzes und der Landschaftspflege

� Nachteile für die allgemeine Landeskultur nach einer öffentlichen 
Maßnahme beseitigen:

– Zerschneidungsschäden beheben
– landwirtschaftliche Grundstücke neu zu ordnen und zu gestalten
– landschaftliche Ausgleichsmaßnahmen



Voraussetzungen

� wenige und einfache Baumaßnahmen

� stärkere Zusammenlegung als Zweitverfahren oder in 
kleineren Gebieten

� landeskulturelle Nachteile sind entstanden; Planfeststellung 

Vereinfachtes Flurbereinigungsverfahren

� landeskulturelle Nachteile sind entstanden; Planfeststellung 
einer öffentlichen Maßnahme muss abgeschlossen sein

� Landnutzungskonflikte



Veranlassung zur Anordnung eines Vereinfachten 
Flurbereinigungsverfahrens

� Anregung durch den Träger der Maßnahmen, kommunale 
Stellen oder die landwirtschaftliche Berufsvertretung

� Antrag von der Flurbereinigungsbehörde oder einem Träger 
der öffentlichen Maßnahme

Vereinfachtes Flurbereinigungsverfahren

der öffentlichen Maßnahme

� Anordnung durch die Flurbereinigungsbehörde



Vorverfahren

Beteiligte und Vorstandswahl

Wege- und Gewässerplan
Vermessung Wertermittlung

Gestaltung der Abfindung
Planwunsch-

Ausführung d. 
Wege- u. 

Gewässer-
planes mit 

Anordnung d. Flurbereinigung kann entfallen

entfällt

Änderung

• Einleitung des Verfahrens von Amts wegen oder auf Antrag eines 
Maßnahmenträgers

• Anordnung der Flurbereinigung und Feststellung des 

Vereinfachtes Flurbereinigungsverfahren

Planwunsch-
verhandlungVorläufige Besitzeinweisung

planes mit 
landschafts-

pflegerischen 
Begleitplan

Flurbereinigungsplan

Führung d. amtlichen Ver-
zeichnisses d. Grundstücke

Berichtigung der öffentlichen 
Bücher

Schlussfeststellung

Ausführung FlurbPlan

• Anordnung der Flurbereinigung und Feststellung des 
Flurbereinigungsgebietes durch die untereFlurbereinigungsbehörde

• Bekanntgabe des entscheidenden Teils des Beschlusses durch 
Übersendung in Abschrift oder durch öffentliche Bekanntmachung



Vorverfahren

Beteiligte und Vorstandswahl

Wege- und Gewässerplan
Vermessung Wertermittlung

Gestaltung der Abfindung
Planwunsch-

Ausführung d. 
Wege- u. 

Gewässer-
planes mit 

Anordnung d. Flurbereinigung kann entfallen

entfällt

Änderung

• analog § 95 FlurbG braucht kein Vorstand der Teilnehmergemeinschaft

Vereinfachtes Flurbereinigungsverfahren

Planwunsch-
verhandlungVorläufige Besitzeinweisung

planes mit 
landschafts-

pflegerischen 
Begleitplan

Flurbereinigungsplan

Führung d. amtlichen Ver-
zeichnisses d. Grundstücke

Berichtigung der öffentlichen 
Bücher

Schlussfeststellung

Ausführung FlurbPlan

gebildet werden

� Versammlung der Teilnehmer mit Vorsitzendem

• Träger der Maßnahme ist Beteiligter nach § 10 Nr.2 FlurbG



Vorverfahren

Beteiligte und Vorstandswahl

Wege- und Gewässerplan
Vermessung Wertermittlung

Gestaltung der Abfindung
Planwunsch-

Ausführung d. 
Wege- u. 

Gewässer-
planes mit 

Anordnung d. Flurbereinigung kann entfallen

entfällt

Änderung

• von Aufstellung eines Wege und Gewässerplan mit 

Vereinfachtes Flurbereinigungsverfahren

Planwunsch-
verhandlungVorläufige Besitzeinweisung

planes mit 
landschafts-

pflegerischen 
Begleitplan

Flurbereinigungsplan

Führung d. amtlichen Ver-
zeichnisses d. Grundstücke

Berichtigung der öffentlichen 
Bücher

Schlussfeststellung

Ausführung FlurbPlan

landschaftspflegerischem Begleitplan kann abgesehen werden

� Aufnahme Maßnahmen in Flurbereinigungsplan

• Planungen der TöB können unberücksichtigt bleiben, wenn

- im Zeitpunkt Anhörungstermin (§§ 41 oder 59 FlurbG) nicht umsetzbar 
vorliegend und

- unangemessene Verzögerung der Durchführung Verfahren



Vorverfahren

Beteiligte und Vorstandswahl

Wege- und Gewässerplan
Vermessung Wertermittlung

Gestaltung der Abfindung
Planwunsch-

Ausführung d. 
Wege- u. 

Gewässer-
planes mit 

Anordnung d. Flurbereinigung kann entfallen

entfällt

Änderung

• Bekanntgabe der Wertermittlungsergebnisse kann zusammen mit 

Vereinfachtes Flurbereinigungsverfahren

Planwunsch-
verhandlungVorläufige Besitzeinweisung

planes mit 
landschafts-

pflegerischen 
Begleitplan

Flurbereinigungsplan

Führung d. amtlichen Ver-
zeichnisses d. Grundstücke

Berichtigung der öffentlichen 
Bücher

Schlussfeststellung

Ausführung FlurbPlan

Bekanntgabe des Flurbereinigungsplanes erfolgen



Vorverfahren

Beteiligte und Vorstandswahl

Wege- und Gewässerplan
Vermessung Wertermittlung

Gestaltung der Abfindung
Planwunsch-

Ausführung d. 
Wege- u. 

Gewässer-
planes mit 

Anordnung d. Flurbereinigung kann entfallen

entfällt

Änderung

• Bekanntgabe der Ausführungsanordnung und der 
Überleitungsbestimmungen durch Übersendung in Abschrift oder
öffentliche Bekanntmachung

• Maßnahmenträger hat die durch ihn verursachten Kosten an TG zu 
zahlen

Vereinfachtes Flurbereinigungsverfahren

Planwunsch-
verhandlungVorläufige Besitzeinweisung

planes mit 
landschafts-

pflegerischen 
Begleitplan

Flurbereinigungsplan

Führung d. amtlichen Ver-
zeichnisses d. Grundstücke

Berichtigung der öffentlichen 
Bücher

Schlussfeststellung

Ausführung FlurbPlan



Vorverfahren

Beteiligte und Vorstandswahl

Wege- und Gewässerplan
Vermessung Wertermittlung

Gestaltung der Abfindung
Planwunsch-

Ausführung d. 
Wege- u. 

Gewässer-
planes mit 

Anordnung d. Flurbereinigung kann entfallen

entfällt

Änderung
Vereinfachtes Flurbereinigungsverfahren

Planwunsch-
verhandlungVorläufige Besitzeinweisung

planes mit 
landschafts-

pflegerischen 
Begleitplan

Flurbereinigungsplan

Führung d. amtlichen Ver-
zeichnisses d. Grundstücke

Berichtigung der öffentlichen 
Bücher

Schlussfeststellung

Ausführung FlurbPlan



Grenzen

Um eine Vereinfachung dieses Verfahrens gegenüber der 
Regelflurbereinigung erreichen zu können, muss der 
Ausbauumfang beziehungsweise die Anzahl der Maßnahmen   
verringert werden (zielorientiert).

Vereinfachtes Flurbereinigungsverfahren

verringert werden (zielorientiert).



Kosten und Finanzierung

� Verfahrenskosten trägt der Landkreis zu 100%.

� Ausführungskosten werden über Eigenleistung der Teilnehmer und 
Zuschüsse finanziert. Ein Schadensverursacher beziehungsweise der 
Träger der Maßnahmen hat die von ihm verursachten Kosten zu 
zahlen.

Vereinfachtes Flurbereinigungsverfahren

zahlen.

� Es werden Zuschüsse nach der Fehlbedarfsfinanzierung 
(durchschnittlich 80-90% der Kosten) gewährt.



Beschleunigtes 
Zusammenlegungsverfahren



Allgemeines
� Dient der  möglichst kurzfristigen Verbesserung der 

Produktions- und Arbeitsbedingungen in der Land- und 
Forstwirtschaft oder der Durchführung notwendiger 
Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege. 

� Der zersplitterte Grundbesitz ist großzügig 
zusammenzulegen. 

Beschleunigtes Zusammenlegungsverfahren

zusammenzulegen. 

� Das Verfahren eignet sich für Gebiete, in denen das 
vorhandene Wegenetz den Anforderungen genügt und 
keine größeren wasserwirtschaftlichen Maßnahmen 
erforderlich sind. 

� Die Landabfindung soll möglichst im Einvernehmen mit den 
Beteiligten geregelt werden.



Beschleunigtes Zusammenlegungsverfahren

Besitzstandskarte vor und nach dem Beschleunigten Zusammenlegungsverfahren



Zweckbestimmung

� schnelle und großzügige Zusammenlegung von 
zersplittertem landwirtschaftlichen Grundbesitz

� Verbesserung der Produktions- und Arbeitsbedingungen in 
der Land- und Forstwirtschaft

Beschleunigtes Zusammenlegungsverfahren

der Land- und Forstwirtschaft

� Unterstützung wichtiger Vorhaben des Naturschutzes und 
der Landschaftspflege



Voraussetzungen

� Ausreichend vorhandenes Wege- und Gewässernetz (einzelne 
Wegebaumaßnahmen auf bestehenden Trassen sind möglich)

� Beschränkung auf die  land- und forstwirtschaftlich genutzten sowie 

� auf die dem Naturschutz und der Landschaftspflege dienenden Flächen

Beschleunigtes Zusammenlegungsverfahren

� auf die dem Naturschutz und der Landschaftspflege dienenden Flächen

� Stehen Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege im 
Vordergrund, muss eine ausreichende Bereitschaft der Grundeigentümer 
bestehen

� Teilnehmerzahl soll gering sein, die Bereitschaft aller Teilnehmer soll 
möglichst gegeben sein

� Neueinteilung des Grundbesitzes weitgehend einvernehmlich



kann entfallen

entfällt

Änderung

Vorverfahren

Beteiligte und Vorstandswahl

Wege- und Gewässerplan
Vermessung Wertermittlung

Gestaltung der Abfindung
Planwunsch-

Ausführung d. 
Wege- u. 

Gewässer-
planes mit 

Anordnung d. FlurbereinigungAnordng. d. Zusammenlegung

§ 93 FlurbG

• Einleitung auf Antrag: 

Beschleunigtes Zusammenlegungsverfahren

Planwunsch-
verhandlungVorläufige Besitzeinweisung

planes mit 
landschafts-

pflegerischen 
Begleitplan

Flurbereinigungsplan

Führung d. amtlichen Ver-
zeichnisses d. Grundstücke

Berichtigung der öffentlichen 
Bücher

Schlussfeststellung

Ausführung FlurbPlan

• Einleitung auf Antrag: 
- mehrerer Grundstückseigentümer oder der landwirtschaftlichen Berufsvertretung 

(ist)

- der für Naturschutz und Landschaftspflege zuständigen Behörde (kann)

• Einleitung von Amts wegen möglich

• Anordnung:
- Zusammenlegungsbeschluss nach Prüfung des Antrages

• Einleitung und Anordnung durch die Flurbereinigungsbehörde



Vorverfahren

Beteiligte und Vorstandswahl

Wege- und Gewässerplan
Vermessung Wertermittlung

Gestaltung der Abfindung
Planwunsch-

Ausführung d. 
Wege- u. 

Gewässer-
planes mit 

Anordng. d. Zusammenlegung kann entfallen

entfällt

Änderung

§ 95 FlurbG

• es braucht kein Vorstand der Teilnehmergemeinschaft gebildet werden

Beschleunigtes Zusammenlegungsverfahren

Planwunsch-
verhandlungVorläufige Besitzeinweisung

planes mit 
landschafts-

pflegerischen 
Begleitplan

Flurbereinigungsplan

Führung d. amtlichen Ver-
zeichnisses d. Grundstücke

Berichtigung der öffentlichen 
Bücher

Schlussfeststellung

Ausführung FlurbPlan

• es braucht kein Vorstand der Teilnehmergemeinschaft gebildet werden

� Versammlung der Teilnehmer mit Vorsitzendem



kann entfallen

entfällt

Änderung

Vorverfahren

Beteiligte und Vorstandswahl

Wege- und Gewässerplan
Vermessung Wertermittlung

Gestaltung der Abfindung
Planwunsch-

Ausführung d. 
Wege- u. 

Gewässer-
planes mit 

Anordng. d. Zusammenlegung

§ 97 FlurbG

Beschleunigtes Zusammenlegungsverfahren

Planwunsch-
verhandlungVorläufige Besitzeinweisung

planes mit 
landschafts-

pflegerischen 
Begleitplan

Flurbereinigungsplan

Führung d. amtlichen Ver-
zeichnisses d. Grundstücke

Berichtigung der öffentlichen 
Bücher

Schlussfeststellung

Ausführung FlurbPlan

• es wird kein Wege- und Gewässerplan mit landschaftspflegerischem 
Begleitplan aufgestellt

• bei Durchführung für Naturschutzes und der Landschaftspflege 
Darstellung der Maßnahmen im Zusammenlegungsplan



Vorverfahren

Beteiligte und Vorstandswahl

Wege- und Gewässerplan
Vermessung Wertermittlung

Gestaltung der Abfindung
Planwunsch-

Ausführung d. 
Wege- u. 

Gewässer-
planes mit 

Anordng. d. Zusammenlegung kann entfallen

entfällt

Änderung

§ 96 FlurbG

Beschleunigtes Zusammenlegungsverfahren

Planwunsch-
verhandlungVorläufige Besitzeinweisung

planes mit 
landschafts-

pflegerischen 
Begleitplan

Flurbereinigungsplan

Führung d. amtlichen Ver-
zeichnisses d. Grundstücke

Berichtigung der öffentlichen 
Bücher

Schlussfeststellung

Ausführung FlurbPlan

• in einfacher Weise

• Bekanntgabe der Wertermittlungsergebnisse kann zusammen mit 
Bekanntgabe des Zusammenlegungsplanes erfolgen



Planwunsch-

Vorverfahren

Beteiligte und Vorstandswahl

Wege- und Gewässerplan
Vermessung Wertermittlung

Gestaltung der Abfindung

Ausführung d. 
Wege- u. 

Gewässer-
planes mit 

Anordng. d. Zusammenlegung kann entfallen

entfällt

Änderung

§§ 98, 99 FlurbG

• Abfindungen nach Möglichkeit durch Vereinbarungen mit Beteiligten 
bestimmen, sonst von Amts wegen unter: 

- Berücksichtigung von Ergebnissen der Vorplanungen 

- Beachtung der Erfordernisse der Raumordnung, Landesplanung und des 
Städtebaus

Beschleunigtes Zusammenlegungsverfahren

Planwunsch-
verhandlungVorläufige Besitzeinweisung

planes mit 
landschafts-

pflegerischen 
Begleitplan

Flurbereinigungsplan

Führung d. amtlichen Ver-
zeichnisses d. Grundstücke

Berichtigung der öffentlichen 
Bücher

Schlussfeststellung

Ausführung FlurbPlan

Städtebaus

• Abfindungsgrundsätze §§ 44 – 55 FlurbG gelten, außer:

- Veränderung besonderer Grundstücke nach §45 FlurbG nur mit 
Zustimmung (z.B.Hof- und Gebäudeflächen)

- keine Teilung von althergekommenen Gemeinschaftseigentum möglich



Wege- und Gewässerplan

kann entfallen

entfällt

Änderung

Planwunsch-

Vorverfahren

Beteiligte und Vorstandswahl

Vermessung Wertermittlung

Gestaltung der Abfindung

Ausführung d. 
Wege- u. 

Gewässer-
planes mit 

Anordng. d. Zusammenlegung§ 100 FlurbG

• Zusammenlegungsplan statt Flurbereinigungsplan (analoge Anwendung 
§§ 58 – 60 FlurbG), aber

- Gemeindegrenzen sollen nicht geändert werden

Beschleunigtes Zusammenlegungsverfahren

Planwunsch-
verhandlungVorläufige Besitzeinweisung

planes mit 
landschafts-

pflegerischen 
Begleitplan

Führung d. amtlichen Ver-
zeichnisses d. Grundstücke

Berichtigung der öffentlichen 
Bücher

Schlussfeststellung

Ausführung FlurbPlan

FlurbereinigungsplanZusammenlegungsplan



kann entfallen
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Vorteile

� kurze Bearbeitungszeit (etwa fünf bis sechs Jahre bis zur 
Besitzeinweisung)

� geringer Planungs- und Verwaltungsaufwand
� finanzielle Belastung bleibt gering
� einvernehmliche Regelung der Neuzuteilung
� Bedarfsweise komplette Vermessung

Beschleunigtes Zusammenlegungsverfahren

� Bedarfsweise komplette Vermessung
� Fertigung neuer Eigentumsnachweise
� einfache Bau- und Gestaltungsmaßnahmen sind kurzfristig 

möglich
� erforderlicher Landabzug bleibt wegen der weitgehenden 

Übernahme des vorhandenen Wege- und Gewässernetzes 
minimal

� natur- und landschaftsschonende Neuordnung



Grenzen

� Baumaßnahmen, die einer Planfeststellung bedürfen, 
scheiden aus, da kein Plan über die gemeinschaftlichen 
und öffentlichen Anlagen aufgestellt wird.

� Dorferneuerungsmaßnahmen,  Bodenverbesserungen oder 
andere Maßnahmen, die über die unmittelbaren 

Beschleunigtes Zusammenlegungsverfahren

andere Maßnahmen, die über die unmittelbaren 
Bedürfnisse der Teilnehmer hinausgehen, können nicht 
durchgeführt werden.

� Das Beschleunigte Zusammenlegungsverfahren ist für  
großräumige Anwendungen nur begrenzt geeignet, 
erhebliche Strukturmängel können nicht beseitigt werden.



Kosten und Finanzierung

� Verfahrenskosten trägt der Landkreis zu 100%
� Kosten für beauftragte Stellen bzw. sachkundige Personen 

übernimmt ebenfalls der Landkreis
� Ausführungskosten werden durch Zuschüsse und 

Eigenleistung aufgebracht. Die öffentliche Förderung 

Beschleunigtes Zusammenlegungsverfahren

Eigenleistung aufgebracht. Die öffentliche Förderung 
richtet sich nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der 
Teilnehmergemeinschaft und liegt bei durchschnittlich 75 -
80% 

� Die zur Durchführung des Verfahrens dienenden 
Geschäfte und Verhandlungen sind von  Kosten, 
Gebühren, Steuern und Abgaben befreit
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Ländlicher Wegebau – alt � neu
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Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!

Stefan Glasewald 
Dipl.-Ing. für Vermessungswesen
Fachbereichsleiter Fachbereichsleiter 
FB 02.1.5 Ländliche Entwicklung / Bodenordnung
beim Landratsamt Mittelsachsen

Hausanschrift: Muldenstrasse 1
04720 Döbeln

Tel: 03431 / 74 – 1680
Stefan.Glasewald@Landratsamt-Mittelsachsen.de


